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*	 �Vom 24. März 1997 (BGBl. I, S. 594, 595), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juli 2009 
(BGBl. I, S. 1959 (1967)).

Sozialgesetzbuch III*
(Arbeitsförderung – SGB III)

(Auszüge: §§ 38, 97 –  99, 117–119, 121, 122, 
127, 128, 141 –146, 169–189a, 216a und b, 421t)

§ 38 Rechte und Pflichten der Ausbildung-  
und Arbeitsuchenden

(1) Personen, deren Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis endet, sind 
verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor dessen Beendigung per-
sönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Liegen 
zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendi-
gung des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses weniger als drei Mo-
nate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des 
Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist nach den 
Sätzen 1 und 2 reicht eine Anzeige unter Angabe der persönlichen 
Daten und des Beendigungszeitpunktes aus, wenn die persönliche 
Meldung nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird. Die Pflicht 
zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der Fortbestand des Ar-
beits- oder Ausbildungsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht oder 
vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt wird. Die Pflicht zur Meldung gilt 
nicht bei einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis. Im Übrigen gel-
ten für Ausbildung- und Arbeitsuchende die Meldepflichten im Leis-
tungsverfahren nach den §§ 309 und 310 entsprechend. 

(2) Ausbildung- und Arbeitsuchende, die Dienstleistungen der Bun-
desagentur in Anspruch nehmen, haben die für eine Vermittlung er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und den 
Abschluss eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses unter Benen-
nung des Arbeitgebers und seines Sitzes unverzüglich mitzuteilen. Sie 
können die Weitergabe ihrer Unterlagen von ihrer Rückgabe an die 
Agentur für Arbeit abhängig machen oder ihre Weitergabe an na-
mentlich benannte Arbeitgeber ausschließen. Die Anzeige- und Be-
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scheinigungspflichten im Leistungsverfahren bei Arbeitsunfähigkeit 
nach § 311 gelten entsprechend. 

(3) Die Arbeitsvermittlung ist durchzuführen 
1.	�solange der Arbeitsuchende Leistungen zum Ersatz des Arbeitsent-
gelts bei Arbeitslosigkeit beansprucht,

2.	�solange der Arbeitsuchende in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
me gefördert wird oder

3.	�bei Meldepflichtigen nach Absatz 1 bis zum angegebenen Beendi-
gungszeitpunkt des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses.

Im Übrigen kann die Agentur für Arbeit die Vermittlung einstellen, 
wenn der Arbeitsuchende die ihm nach Absatz 2 oder der Eingliede-
rungsvereinbarung oder dem Verwaltungsakt nach § 37 Abs. 3 Satz 4 
obliegenden Pflichten nicht erfüllt, ohne dafür einen wichtigen Grund 
zu haben. Der Arbeitsuchende kann sie erneut nach Ablauf von zwölf 
Wochen in Anspruch nehmen. 

(4) Die Ausbildungsvermittlung ist durchzuführen 
1.	�bis der Ausbildungsuchende in Ausbildung, schulische Bildung 
oder Arbeit einmündet oder sich die Vermittlung anderweitig erle-
digt oder

2.	�solange der Ausbildungsuchende dies verlangt.
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 97 Teilhabe am Arbeitsleben
(1) Behinderten Menschen können Leistungen zur Förderung der Teil-
habe am Arbeitsleben erbracht werden, die wegen Art oder Schwere 
der Behinderung erforderlich sind, um ihre Erwerbsfähigkeit zu erhal-
ten, zu bessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teil
habe am Arbeitsleben zu sichern.

(2) Bei der Auswahl der Leistungen sind Eignung, Neigung, bisherige 
Tätigkeit sowie Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes angemes-
sen zu berücksichtigen. Soweit es erforderlich ist, schließt das Verfah-
ren zur Auswahl der Leistungen eine Abklärung der beruflichen Eig-
nung oder eine Arbeitserprobung ein.
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§ 98 Leistungen zur Teilhabe
(1) Für behinderte Menschen können erbracht werden
1.	allgemeine Leistungen sowie
2.	�besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und diese er-
gänzende Leistungen.

(2) Besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden nur 
erbracht, soweit nicht bereits durch die allgemeinen Leistungen eine 
Teilhabe am Arbeitsleben erreicht werden kann.

§ 99 Leistungsrahmen
Die allgemeinen und besonderen Leistungen richten sich nach den 
Vorschriften des ersten bis sechsten Abschnitts, soweit nachfolgend 
nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 117 Anspruch auf Arbeitslosengeld
(1) Arbeitnehmer haben Anspruch auf Arbeitslosengeld
1.	bei Arbeitslosigkeit oder
2.	bei beruflicher Weiterbildung.

(2) Arbeitnehmer, die das für die Regelaltersrente im Sinne des Sechsten 
Buches erforderliche Lebensjahr vollendet haben, haben vom Beginn 
des folgenden Monats an keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.

§ 118 Anspruchsvoraussetzungen bei Arbeitslosigkeit
(1) Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit haben Arbeit-
nehmer, die
1.	arbeitslos sind,
2.	sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet und
3.	die Anwartschaftszeit erfüllt haben.

(2) Der Arbeitnehmer kann bis zur Entscheidung über den Anspruch 
bestimmen, dass dieser nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt ent-
stehen soll.

§ 119 Arbeitslosigkeit
(1) Arbeitslos ist ein Arbeitnehmer, der
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1.	�nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht (Beschäftigungs
losigkeit),

2.	�sich bemüht, seine Beschäftigungslosigkeit zu beenden (Eigen
bemühungen) und

3.	�den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfü-
gung steht (Verfügbarkeit).

(2) Eine ehrenamtliche Betätigung schließt Arbeitslosigkeit nicht aus, 
wenn dadurch die berufliche Eingliederung des Arbeitslosen nicht 	
beeinträchtigt wird.

(3) Die Ausübung einer Beschäftigung, selbstständigen Tätigkeit oder 
Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger (Erwerbstätigkeit) 
schließt die Beschäftigungslosigkeit nicht aus, wenn die Arbeits- oder 
Tätigkeitszeit (Arbeitszeit) weniger als 15 Stunden wöchentlich um-
fasst; gelegentliche Abweichungen von geringer Dauer bleiben unbe-
rücksichtigt. Die Arbeitszeiten mehrerer Erwerbstätigkeiten werden 
zusammengerechnet. 

(4) Im Rahmen der Eigenbemühungen hat der Arbeitslose alle Mög-
lichkeiten zur beruflichen Eingliederung zu nutzen. Hierzu gehören 
insbesondere
1.	�die Wahrnehmung der Verpflichtungen aus der Eingliederungsver-
einbarung,

2.	�die Mitwirkung bei der Vermittlung durch Dritte und
3.	�die Inanspruchnahme der Selbstinformationseinrichtungen der 
Agentur für Arbeit.

(5) Den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit steht zur 
Verfügung, wer
1.	�eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich 
umfassende zumutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedin-
gungen des für ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes aus-
üben kann und darf,

2.	�Vorschlägen der Agentur für Arbeit zur beruflichen Eingliederung 
zeit- und ortsnah Folge leisten kann,
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3.	�bereit ist, jede Beschäftigung im Sinne der Nummer 1 anzunehmen 
und auszuüben und

4.	�bereit ist, an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung in das Er-
werbsleben teilzunehmen.

§ 121 Zumutbare Beschäftigungen
(1) Einem Arbeitslosen sind alle seiner Arbeitsfähigkeit entsprechen-
den Beschäftigungen zumutbar, soweit allgemeine oder personenbe-
zogene Gründe der Zumutbarkeit einer Beschäftigung nicht entge-
genstehen.

(2) Aus allgemeinen Gründen ist eine Beschäftigung einem Arbeits
losen insbesondere nicht zumutbar, wenn die Beschäftigung gegen 
gesetzliche, tarifliche oder in Betriebsvereinbarungen festgelegte 	
Bestimmungen über Arbeitsbedingungen oder gegen Bestimmungen 
des Arbeitsschutzes verstößt.

(3) Aus personenbezogenen Gründen ist eine Beschäftigung einem 
Arbeitslosen insbesondere nicht zumutbar, wenn das daraus erzielba-
re Arbeitsentgelt erheblich niedriger ist als das der Bemessung des Ar-
beitslosengeldes zugrunde liegende Arbeitsentgelt. In den ersten drei 
Monaten der Arbeitslosigkeit ist eine Minderung um mehr als 20 Pro-
zent und in den folgenden drei Monaten um mehr als 30 Prozent die-
ses Arbeitsentgelts nicht zumutbar. Vom siebten Monat der Arbeitslo-
sigkeit an ist dem Arbeitslosen eine Beschäftigung nur dann nicht 
zumutbar, wenn das daraus erzielbare Nettoeinkommen unter Be-
rücksichtigung der mit der Beschäftigung zusammenhängenden Auf-
wendungen niedriger ist als das Arbeitslosengeld.

(4) Aus personenbezogenen Gründen ist einem Arbeitslosen eine Be-
schäftigung auch nicht zumutbar, wenn die täglichen Pendelzeiten 
zwischen seiner Wohnung und der Arbeitsstätte im Vergleich zur Ar-
beitszeit unverhältnismäßig lang sind. Als unverhältnismäßig lang sind 
im Regelfall Pendelzeiten von insgesamt mehr als zweieinhalb Stun-
den bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden und Pendelzeiten 
von mehr als zwei Stunden bei einer Arbeitszeit von sechs Stunden 
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und weniger anzusehen. Sind in einer Region unter vergleichbaren Ar-
beitnehmern längere Pendelzeiten üblich, bilden diese den Maßstab. 
Ein Umzug zur Aufnahme einer Beschäftigung außerhalb des zumut-
baren Pendelbereichs ist einem Arbeitslosen zumutbar, wenn nicht zu 
erwarten ist, dass der Arbeitslose innerhalb der ersten drei Monate 
der Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung innerhalb des zumutbaren 
Pendelbereichs aufnehmen wird. Vom vierten Monat der Arbeitslosig-
keit an ist einem Arbeitslosen ein Umzug zur Aufnahme einer Beschäf-
tigung außerhalb des zumutbaren Pendelbereichs in der Regel zumut
bar. Die Sätze 4 und 5 sind nicht anzuwenden, wenn dem Umzug ein 
wichtiger Grund entgegensteht. Ein wichtiger Grund kann sich insbe-
sondere aus familiären Bindungen ergeben.

(5) Eine Beschäftigung ist nicht schon deshalb unzumutbar, weil sie 
befristet ist, vorübergehend eine getrennte Haushaltsführung erfor-
dert oder nicht zum Kreis der Beschäftigungen gehört, für die der Ar-
beitnehmer ausgebildet ist oder die er bisher ausgeübt hat.

§ 122 Persönliche Arbeitslosmeldung
(1) Der Arbeitslose hat sich persönlich bei der zuständigen Agentur für 
Arbeit arbeitslos zu melden. Eine Meldung ist auch zulässig, wenn die 
Arbeitslosigkeit noch nicht eingetreten, der Eintritt der Arbeitslosig-
keit aber innerhalb der nächsten drei Monate zu erwarten ist. 

(2) Die Wirkung der Meldung erlischt 
1.	�bei einer mehr als sechswöchigen Unterbrechung der Arbeitslosig-
keit,

2.	�mit der Aufnahme der Beschäftigung, selbständigen Tätigkeit oder 
Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger, wenn der Arbeitslo-
se diese der Agentur für Arbeit nicht unverzüglich mitgeteilt hat.

(3) Ist die zuständige Agentur für Arbeit am ersten Tag der Beschäfti-
gungslosigkeit des Arbeitslosen nicht dienstbereit, so wirkt eine per-
sönliche Meldung an dem nächsten Tag, an dem die Agentur für Ar-
beit dienstbereit ist, auf den Tag zurück, an dem die Agentur für 
Arbeit nicht dienstbereit war.
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§ 127 Grundsatz
(1) Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld richtet sich
1.	�nach der Dauer der Versicherungspflichtverhältnisse innerhalb der 
um drei Jahre erweiterten Rahmenfrist und

2.	�dem Lebensalter, das der Arbeitslose bei der Entstehung des An-
spruchs vollendet hat.

Die Vorschriften des Ersten Titels zum Ausschluss von Zeiten bei der 
Erfüllung der Anwartschaftszeit und zur Begrenzung der Rahmenfrist 
durch eine vorangegangene Rahmenfrist gelten entsprechend.

(2) Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld beträgt 

nach Versicherungs-	 und nach Vollendung	 ... Monate	
pflichtverhältnissen 	 des ....
mit einer Dauer	 Lebensjahres
von insgesamt
mindestens ... Monaten
12	 	 6	 	
16	 	 8	 	
20	 	 10	 	
24	 	 12	 	
30	 50.	 15	 	
36	 55.	 18	 	
48	 58.	 24

(2a) [aufgehoben]

(3) [aufgehoben]

(4) Die Dauer des Anspruchs verlängert sich um die Restdauer des 	
wegen Entstehung eines neuen Anspruchs erloschenen Anspruchs, 
wenn nach der Entstehung des erloschenen Anspruchs noch nicht 
fünf Jahre verstrichen sind; sie verlängert sich längstens bis zu der 
dem Lebensalter des Arbeitslosen zugeordneten Höchstdauer.

§ 128 Minderung der Anspruchsdauer
(1) Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld mindert sich um
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1.	�die Anzahl von Tagen, für die der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
bei Arbeitslosigkeit erfüllt worden ist,

2.	�jeweils einen Tag für jeweils zwei Tage, für die ein Anspruch auf 
Teilarbeitslosengeld innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Entste-
hung des Anspruchs erfüllt worden ist,

3.	�die Anzahl von Tagen einer Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, unzu-
reichenden Eigenbemühungen, Ablehnung oder Abbruch einer be-
ruflichen Eingliederungsmaßnahme, Meldeversäumnis oder ver-
späteter Arbeitsuchendmeldung,

4.	�die Anzahl von Tagen einer Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe; in Fäl-
len einer Sperrzeit von zwölf Wochen mindestens jedoch um ein 
Viertel der Anspruchsdauer, die dem Arbeitslosen bei erstmaliger 
Erfüllung der Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosen-
geld nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, zusteht,

5.	[aufgehoben]
6.	�die Anzahl von Tagen, für die dem Arbeitslosen das Arbeitslosen-
geld wegen fehlender Mitwirkung (§ 66 Erstes Buch) versagt oder 
entzogen worden ist,

7.	�die Anzahl von Tagen der Beschäftigungslosigkeit nach der Erfül-
lung der Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld, 
an denen der Arbeitslose nicht arbeitsbereit ist, ohne für sein Ver-
halten einen wichtigen Grund zu haben,

8.	�jeweils einen Tag für jeweils zwei Tage, für die ein Anspruch auf 	
Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung nach diesem Buch 
erfüllt worden ist,

9.	�die Anzahl von Tagen, für die ein Anspruch auf einen Gründungs-
zuschuss in der Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes 
erfüllt worden ist.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 und 7 mindert sich die Dauer des 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld höchstens um vier Wochen. In den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 4 entfällt die Minderung für Sperrzei-
ten bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme oder Ar-
beitsaufgabe, wenn das Ereignis, das die Sperrzeit begründet, bei Er-
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füllung der Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld 
länger als ein Jahr zurückliegt. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 un-
terbleibt eine Minderung, soweit sich dadurch eine Anspruchsdauer 
von weniger als einem Monat ergibt. Ist ein neuer Anspruch entstan-
den, erstreckt sich die Minderung nur auf die Restdauer des erlosche-
nen Anspruches (§ 127 Abs. 4).

§ 141 Anrechnung von Nebeneinkommen
(1) Übt der Arbeitslose während einer Zeit, für die ihm Arbeitslosen-
geld zusteht, eine weniger als 15 Stunden wöchentlich umfassende 
Beschäftigung aus, ist das Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung nach 
Abzug der Steuern, der Sozialversicherungsbeiträge und der Wer-
bungskosten sowie eines Freibetrages in Höhe von 165 Euro auf das 
Arbeitslosengeld für den Kalendermonat, in dem die Beschäftigung 
ausgeübt wird, anzurechnen. Satz 1 gilt für selbständige Tätigkeiten 
und Tätigkeiten als mithelfender Familienangehöriger entsprechend 
mit der Maßgabe, dass pauschal 30 Prozent der Betriebseinnahmen 
als Betriebsausgaben angesetzt werden, es sei denn, der Arbeitslose 
weist höhere Betriebsausgaben nach.

(2) Hat der Arbeitslose in den letzten 18 Monaten vor der Entstehung 
des Anspruches neben einem Versicherungspflichtverhältnis eine ge-
ringfügige Beschäftigung mindestens zwölf Monate lang ausgeübt, 
so bleibt das Arbeitsentgelt bis zu dem Betrag anrechnungsfrei, der in 
den letzten zwölf Monaten vor der Entstehung des Anspruches aus 
einer geringfügigen Beschäftigung durchschnittlich auf den Monat 
entfällt, mindestens jedoch ein Betrag in Höhe des Freibetrages, der 
sich nach Absatz 1 ergeben würde.

(3) Hat der Arbeitslose in den letzten 18 Monaten vor der Entstehung 
des Anspruches neben einem Versicherungspflichtverhältnis eine selb-
ständige Tätigkeit oder Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger 
von weniger als 15 Stunden wöchentlich mindestens zwölf Monate 
lang ausgeübt, so bleibt das Arbeitseinkommen bis zu dem Betrag an-
rechnungsfrei, der in den letzten zwölf Monaten vor der Entstehung 
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des Anspruches durchschnittlich auf den Monat entfällt, mindestens 
jedoch ein Betrag in Höhe des Freibetrages, der sich nach Absatz 1 	
ergeben würde.

(4) Leistungen, die ein Bezieher von Arbeitslosengeld bei beruflicher 
Weiterbildung
1.	�von seinem Arbeitgeber oder dem Träger der Weiterbildung wegen 
der Teilnahme oder

2.	��auf Grund eines früheren oder bestehenden Arbeitsverhältnisses 
ohne Ausübung einer Beschäftigung für die Zeit der Teilnahme

erhält, werden nach Abzug der Steuern, des auf den Arbeitnehmer 
entfallenden Anteils der Sozialversicherungsbeiträge und eines Frei
betrages von 400 Euro monatlich auf das Arbeitslosengeld ange
rechnet.

§ 142 Ruhen des Anspruchs bei anderen Sozialleistungen
(1) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht während der Zeit, für die 
dem Arbeitslosen ein Anspruch auf eine der folgenden Leistungen zu-
erkannt ist:
1.	�Berufsausbildungsbeihilfe für Arbeitslose,
2.	�Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Mutter-
schaftsgeld oder Übergangsgeld nach diesem oder einem anderen 
Gesetz, dem eine Leistung zur Teilhabe zugrunde liegt, wegen der 
der Arbeitslose keine ganztägige Erwerbstätigkeit ausüben kann,

3.	�Rente wegen voller Erwerbsminderung aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung oder

4.	�Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder Knapp-
schaftsausgleichsleistung oder ähnliche Leistungen öffentlich-
rechtlicher Art.

Ist dem Arbeitslosen eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 
zuerkannt, kann er sein Restleistungsvermögen jedoch unter den übli-
chen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht mehr verwer-
ten, hat die Agentur für Arbeit den Arbeitslosen unverzüglich aufzufor-
dern, innerhalb eines Monats einen Antrag auf Rente wegen voller 
Erwerbsminderung zu stellen. Stellt der Arbeitslose den Antrag nicht, 
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ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld vom Tage nach Ablauf der Frist 
an bis zu dem Tage, an dem der Arbeitslose den Antrag stellt.

(2) Abweichend von Absatz 1 ruht der Anspruch
1.	�im Falle der Nummer 2 nicht, wenn für denselben Zeitraum 	
Anspruch auf Verletztengeld und Arbeitslosengeld nach § 126 	
besteht,

2.	�im Falle der Nummer 3 vom Beginn der laufenden Zahlung der 
Rente an und

3.	�im Falle der Nummer 4
	 a)	 �mit Ablauf des dritten Kalendermonats nach Erfüllung der Vo

raussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn 
dem Arbeitslosen für die letzten sechs Monate einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung eine Teilrente oder eine ähnli-
che Leistung öffentlich-rechtlicher Art zuerkannt ist,

	 b)	 �nur bis zur Höhe der zuerkannten Leistung, wenn die Leistung 
auch während einer Beschäftigung und ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Arbeitsentgelts gewährt wird. Im Falle des Satzes 1 
Nr. 2 gilt § 125 Abs. 3 entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für einen vergleichbaren An-
spruch auf eine andere Sozialleistung, den ein ausländischer Träger 
zuerkannt hat.

(4) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht auch während der Zeit, für 
die der Arbeitslose wegen seines Ausscheidens aus dem Erwerbsleben 
Vorruhestandsgeld oder eine vergleichbare Leistung des Arbeitgebers 
mindestens in Höhe von 65 Prozent des Bemessungsentgelts be-
zieht.

§ 143 Ruhen des Anspruchs bei Arbeitsentgelt 
und Urlaubsabgeltung

(1) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht während der Zeit, für die 
der Arbeitslose Arbeitsentgelt erhält oder zu beanspruchen hat.

(2) Hat der Arbeitslose wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine Urlaubsabgeltung erhalten oder zu beanspruchen, so ruht der 
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Anspruch auf Arbeitslosengeld für die Zeit des abgegoltenen Urlaubs. 
Der Ruhenszeitraum beginnt mit dem Ende des die Urlaubsabgeltung 
begründenden Arbeitsverhältnisses.

(3) Soweit der Arbeitslose die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Leistungen (Arbeitsentgelt im Sinne des § 115 des Zehnten Buches) 
tatsächlich nicht erhält, wird das Arbeitslosengeld auch für die Zeit 	
geleistet, in der der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht. Hat der 	
Arbeitgeber die in den Absätzen 1 und 2 genannten Leistungen trotz 
des Rechtsübergangs mit befreiender Wirkung an den Arbeitslosen 
oder an einen Dritten gezahlt, hat der Bezieher des Arbeitslosengeldes 
dieses insoweit zu erstatten.

§ 143a Ruhen des Anspruchs bei Entlassungsentschädigung
(1) Hat der Arbeitslose wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistung (Entlassungs-
entschädigung) erhalten oder zu beanspruchen und ist das Arbeitsver-
hältnis ohne Einhaltung einer der ordentlichen Kündigungsfrist des 	
Arbeitgebers entsprechenden Frist beendet worden, so ruht der An-
spruch auf Arbeitslosengeld von dem Ende des Arbeitsverhältnisses 	
an bis zu dem Tage, an dem das Arbeitsverhältnis bei Einhaltung dieser 
Frist geendet hätte. Diese Frist beginnt mit der Kündigung, die der 	
Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorausgegangen ist, bei Fehlen 
einer solchen Kündigung mit dem Tage der Vereinbarung über die 	
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ist die ordentliche Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ausgeschlossen, so 	
gilt bei 
1.	�zeitlich unbegrenztem Ausschluß eine Kündigungsfrist von 18 Mo-
naten,

2.	�zeitlich begrenztem Ausschluß oder bei Vorliegen der Vorausset-
zungen für eine fristgebundene Kündigung aus wichtigem Grund 
die Kündigungsfrist, die ohne den Ausschluß der ordentlichen Kün-
digung maßgebend gewesen wäre.

Kann dem Arbeitnehmer nur bei Zahlung einer Entlassungsentschädi
gung ordentlich gekündigt werden, so gilt eine Kündigungsfrist von 
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einem Jahr. Hat der Arbeitslose auch eine Urlaubsabgeltung (§ 143 
Abs. 2) erhalten oder zu beanspruchen, verlängert sich der Ruhens-
zeitraum nach Satz 1 um die Zeit des abgegoltenen Urlaubs. Leistun-
gen, die der Arbeitgeber für den Arbeitslosen, dessen Arbeitsverhält-
nis frühestens mit Vollendung des 55. Lebensjahres beendet wird, 
unmittelbar für dessen Rentenversicherung nach § 187a Abs. 1 des 
Sechsten Buches aufwendet, bleiben unberücksichtigt. Satz 6 gilt ent-
sprechend für Beiträge des Arbeitgebers zu einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung.

(2) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht nach Absatz 1 längstens 
ein Jahr. Er ruht nicht über den Tag hinaus,
1.	�bis zu dem der Arbeitslose bei Weiterzahlung des während der letz-
ten Beschäftigungszeit kalendertäglich verdienten Arbeitsentgelts 
einen Betrag in Höhe von sechzig Prozent der nach Absatz 1 zu be-
rücksichtigenden Entlassungsentschädigung als Arbeitsentgelt ver-
dient hätte,

2.	�an dem das Arbeitsverhältnis infolge einer Befristung, die unabhän-
gig von der Vereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses bestanden hat, geendet hätte oder

3.	�an dem der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grun-
de ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist hätte kündigen können.

Der nach Satz 2 Nr. 1 zu berücksichtigende Anteil der Entlassungsent-
schädigung vermindert sich sowohl für je fünf Jahre des Arbeitsver-
hältnisses in demselben Betrieb oder Unternehmen als auch für je fünf 
Lebensjahre nach Vollendung des fünfunddreißigsten Lebensjahres 
um je fünf Prozent; er beträgt nicht weniger als fünfundzwanzig Pro-
zent der nach Absatz 1 zu berücksichtigenden Entlassungsentschädi-
gung. Letzte Beschäftigungszeit sind die am Tage des Ausscheidens 
aus dem Beschäftigungsverhältnis abgerechneten Entgeltabrech-
nungszeiträume der letzten zwölf Monate; § 130 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
und Abs. 3 gilt entsprechend. Arbeitsentgeltkürzungen infolge von 
Krankheit, Kurzarbeit, Arbeitsausfall oder Arbeitsversäumnis bleiben 
außer Betracht.
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(3) Hat der Arbeitslose wegen Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses eine Entlas-
sungsentschädigung erhalten oder zu beanspruchen, gelten die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Soweit der Arbeitslose die Entlassungsentschädigung (Arbeitsent-
gelt im Sinne des § 115 des Zehnten Buches) tatsächlich nicht erhält, 
wird das Arbeitslosengeld auch für die Zeit geleistet, in der der An-
spruch auf Arbeitslosengeld ruht. Hat der Verpflichtete die Entlas-
sungsentschädigung trotz des Rechtsübergangs mit befreiender Wir-
kung an den Arbeitslosen oder an einen Dritten gezahlt, hat der 
Bezieher des Arbeitslosengeldes dieses insoweit zu erstatten.

§ 144 Ruhen bei Sperrzeit
(1) Hat der Arbeitnehmer sich versicherungswidrig verhalten, ohne 
dafür einen wichtigen Grund zu haben, ruht der Anspruch für die 
Dauer einer Sperrzeit. Versicherungswidriges Verhalten liegt vor, wenn 
1.	�der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst oder durch ein 
arbeitsvertragswidriges Verhalten Anlass für die Lösung des Be-
schäftigungsverhältnisses gegeben und dadurch vorsätzlich oder 
grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat (Sperrzeit bei 
Arbeitsaufgabe),

2.	�der bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldete Arbeit-
nehmer (§ 38 Abs. 1) oder der Arbeitslose trotz Belehrung über die 
Rechtsfolgen eine von der Agentur für Arbeit unter Benennung des 
Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit angebotene Beschäftigung 
nicht annimmt oder nicht antritt oder die Anbahnung eines sol-
chen Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere das Zustandekom-
men eines Vorstellungsgespräches, durch sein Verhalten verhindert 
(Sperrzeit bei Arbeitsablehnung),

3.	�der Arbeitslose trotz Belehrung über die Rechtsfolgen die von der 
Agentur für Arbeit geforderten Eigenbemühungen nicht nachweist 
(Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen),

4.	�der Arbeitslose sich weigert, trotz Belehrung über die Rechtsfolgen 
an einer Maßnahme der Eignungsfeststellung, einer Trainingsmaß-
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nahme oder einer Maßnahme zur beruflichen Ausbildung oder 
Weiterbildung oder einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben 
teilzunehmen (Sperrzeit bei Ablehnung einer beruflichen Eingliede-
rungsmaßnahme),

5.	�der Arbeitslose die Teilnahme an einer in Nummer 4 genannten 
Maßnahme abbricht oder durch maßnahmewidriges Verhalten An-
lass für den Ausschluss aus einer dieser Maßnahmen gibt (Sperrzeit 
bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme),

6.	�der Arbeitslose einer Aufforderung der Agentur für Arbeit, sich zu 
melden oder zu einem ärztlichen oder psychologischen Untersu-
chungstermin zu erscheinen (§ 309), trotz Belehrung über die 
Rechtsfolgen nicht nachkommt (Sperrzeit bei Meldeversäumnis),

7.	�der Arbeitslose seiner Meldepflicht nach § 38 Abs. 1 nicht nachge-
kommen ist (Sperrzeit bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung).

Beschäftigungen im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 und 2 sind auch Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen (§ 27 Abs. 3 Nr. 5). Der Arbeitnehmer hat 
die für die Beurteilung eines wichtigen Grundes maßgebenden Tat
sachen darzulegen und nachzuweisen, wenn diese in seiner Sphäre 
oder in seinem Verantwortungsbereich liegen. 

(2) Die Sperrzeit beginnt mit dem Tag nach dem Ereignis, das die 
Sperrzeit begründet, oder, wenn dieser Tag in eine Sperrzeit fällt, mit 
dem Ende dieser Sperrzeit. Werden mehrere Sperrzeiten durch das
selbe Ereignis begründet, folgen sie in der Reihenfolge des Absatzes 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 7 einander nach.

(3) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe beträgt zwölf Wochen. 
Sie verkürzt sich 
1.	�auf drei Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb von sechs 
Wochen nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine 
Sperrzeit geendet hätte,

2.	�auf sechs Wochen, wenn 
	 a)	 �das Arbeitsverhältnis innerhalb von zwölf Wochen nach dem 

Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geen-
det hätte oder
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	 b)	 �eine Sperrzeit von zwölf Wochen für den Arbeitslosen nach den 
für den Eintritt der Sperrzeit maßgebenden Tatsachen eine be-
sondere Härte bedeuten würde.

(4) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, bei Ablehnung einer 
beruflichen Eingliederungsmaßnahme oder bei Abbruch einer berufli-
chen Eingliederungsmaßnahme beträgt
1.	drei Wochen
	 a)	 �im Falle des Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnah-

me, wenn die Maßnahme innerhalb von sechs Wochen nach 
dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit 
geendet hätte, 

	 b)	 �im Falle der Ablehnung einer Arbeit oder einer beruflichen Ein-
gliederungsmaßnahme, wenn die Beschäftigung oder Maß-
nahme bis zu sechs Wochen befristet war oder

	 c)	 �im Falle der erstmaligen Ablehnung einer Arbeit oder berufli-
chen Eingliederungsmaßnahme oder des erstmaligen Abbruchs 
einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme nach Entstehung 
des Anspruchs,

2.	sechs Wochen
	 a)	 �im Falle des Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnah-

me, wenn die Maßnahme innerhalb von zwölf Wochen nach 
dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit 
geendet hätte,

	 b)	 �im Falle der Ablehnung einer Arbeit oder einer beruflichen Ein-
gliederungsmaßnahme, wenn die Beschäftigung oder Maß-
nahme bis zu zwölf Wochen befristet war oder

	 c)	 �im Falle der zweiten Ablehnung einer Arbeit oder beruflichen Ein-
gliederungsmaßnahme oder des zweiten Abbruchs einer beruf
lichen Eingliederungsmaßnahme nach Entstehung des Anspruchs,

3.	zwölf Wochen in den übrigen Fällen. 
Im Falle der Ablehnung einer Arbeit oder einer beruflichen Eingliede-
rungsmaßnahme nach der Meldung zur frühzeitigen Arbeitssuche 	
(§ 38 Abs. 1) im Zusammenhang mit der Entstehung des Anspruchs 
gilt Satz 1 entsprechend.
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(5) Die Dauer einer Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen 
beträgt zwei Wochen.

(6) Die Dauer einer Sperrzeit bei Meldeversäumnis oder bei verspäteter 
Arbeitsuchendmeldung beträgt eine Woche.

§ 145 [aufgehoben]

§ 146 Ruhen bei Arbeitskämpfen
(1) Durch die Leistung von Arbeitslosengeld darf nicht in Arbeitskämp-
fe eingegriffen werden. Ein Eingriff in den Arbeitskampf liegt nicht 
vor, wenn Arbeitslosengeld Arbeitslosen geleistet wird, die zuletzt in 
einem Betrieb beschäftigt waren, der nicht dem fachlichen Geltungs-
bereich des umkämpften Tarifvertrags zuzuordnen ist.

(2) Ist der Arbeitnehmer durch Beteiligung an einem inländischen 	
Arbeitskampf arbeitslos geworden, so ruht der Anspruch auf Arbeits-
losengeld bis zur Beendigung des Arbeitskampfes.

(3) Ist der Arbeitnehmer durch einen inländischen Arbeitskampf, an 
dem er nicht beteiligt ist, arbeitslos geworden, so ruht der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld bis zur Beendigung des Arbeitskampfes nur, 
wenn der Betrieb, in dem der Arbeitslose zuletzt beschäftigt war,
1.	�dem räumlichen und fachlichen Geltungsbereich des umkämpften 
Tarifvertrages zuzuordnen ist oder

2.	�nicht dem räumlichen, aber dem fachlichen Geltungsbereich des 
umkämpften Tarifvertrages zuzuordnen ist und im räumlichen Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags, dem der Betrieb zuzuordnen ist,

	 a)	 �eine Forderung erhoben worden ist, die einer Hauptforderung 
des Arbeitskampfes nach Art und Umfang gleich ist, ohne mit 
ihr übereinstimmen zu müssen, und

	 b)	 �das Arbeitskampfergebnis aller Voraussicht nach in dem räum-
lichen Geltungsbereich des nicht umkämpften Tarifvertrages im 
wesentlichen übernommen wird. Eine Forderung ist erhoben, 
wenn sie von der zur Entscheidung berufenen Stelle beschlos-
sen worden ist oder auf Grund des Verhaltens der Tarifvertrags-
partei im Zusammenhang mit dem angestrebten Abschluß des 
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Tarifvertrags als beschlossen anzusehen ist. Der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld ruht nach Satz 1 nur, wenn die umkämpften

	 	 �oder geforderten Arbeitsbedingungen nach Abschluß eines 
entsprechenden Tarifvertrages für den Arbeitnehmer gelten 
oder auf ihn angewendet würden.

(4) Ist bei einem Arbeitskampf das Ruhen des Anspruchs nach Ab-	
satz 3 für eine bestimmte Gruppe von Arbeitnehmern ausnahmsweise 
nicht gerechtfertigt, so kann der Verwaltungsrat bestimmen, daß ih-
nen Arbeitslosengeld zu leisten ist.

(5) Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 1 	
Nr. 2 Buchstaben a und b erfüllt sind, trifft der Neutralitätsausschuß 	
(§ 380). Er hat vor seiner Entscheidung den Fachspitzenverbänden der 
am Arbeitskampf beteiligten Tarifvertragsparteien Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben.

(6) Die Fachspitzenverbände der am Arbeitskampf beteiligten Tarifver-
tragsparteien können durch Klage die Aufhebung der Entscheidung 
des Neutralitätsausschusses nach Absatz 5 und eine andere Feststel-
lung begehren. Die Klage ist gegen die Bundesagentur zu richten. 	
Ein Vorverfahren findet nicht statt. Über die Klage entscheidet das 
Bundessozialgericht im ersten und letzten Rechtszug. Das Verfahren 
ist vorrangig zu erledigen. Auf Antrag eines Fachspitzenverbandes 
kann das Bundessozialgericht eine einstweilige Anordnung erlassen.

§ 169 Anspruch
Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn 
1.	ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,
2.	die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,
3.	die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und
4.	der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist.
Arbeitnehmer in Betrieben nach § 175 Abs. 1 Nr. 1 haben in der 
Schlechtwetterzeit Anspruch auf Kurzarbeitergeld in Form des Saison-
Kurzarbeitergeldes. 
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§ 170 Erheblicher Arbeitsausfall
(1) Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn 
1.	�er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereig-
nis beruht,

2.	er vorübergehend ist,
3.	er nicht vermeidbar ist und
4.	�im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein 
Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von einem 
Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen 
Bruttoentgelts betroffen ist; dabei sind Auszubildende nicht mitzu-
zählen.

(2) Ein Arbeitsausfall beruht auch auf wirtschaftlichen Gründen, wenn 
er durch eine Veränderung der betrieblichen Strukturen verursacht wird, 
die durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingt ist.

(3) Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere vor, wenn ein Ar-
beitsausfall auf ungewöhnlichen, dem üblichen Witterungsverlauf 
nicht entsprechenden Witterungsgründen beruht. Ein unabwendba-
res Ereignis liegt auch vor, wenn ein Arbeitsausfall durch behördliche 
oder behördlich anerkannte Maßnahmen verursacht ist, die vom Ar-
beitgeber nicht zu vertreten sind. 

(4) Ein Arbeitsausfall ist nicht vermeidbar, wenn in einem Betrieb alle 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen wurden, um den Eintritt des Ar-
beitsausfalls zu verhindern. Als vermeidbar gilt insbesondere ein Ar-
beitsausfall, der 
1.	�überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder saisonbedingt 
ist oder ausschließlich auf betriebsorganisatorischen Gründen be-
ruht,

2.	�bei Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz oder teilwei-
se verhindert werden kann, soweit vorrangige Urlaubswünsche der 
Arbeitnehmer der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen, oder

3.	�bei der Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankun-
gen ganz oder teilweise vermieden werden kann.
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Die Auflösung eines Arbeitszeitguthabens kann vom Arbeitnehmer 
nicht verlangt werden, soweit es 
1.	�vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen 
außerhalb der Schlechtwetterzeit (§ 175 Abs. 1) bestimmt ist und 
50 Stunden nicht übersteigt,

2.	�ausschließlich für die in § 7c Abs. 1 des Vierten Buches genannten 
Zwecke bestimmt ist,

3.	�zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld 
angespart worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht 
übersteigt,

4.	�den Umfang von zehn Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten 
Jahresarbeitszeit eines Arbeitnehmers übersteigt oder

5.	�länger als ein Jahr unverändert bestanden hat.
In einem Betrieb, in dem eine Vereinbarung über Arbeitszeitschwan-
kungen gilt, nach der mindestens zehn Prozent der ohne Mehrarbeit 
geschuldeten Jahresarbeitszeit für einen unterschiedlichen Arbeitsan-
fall eingesetzt werden, gilt ein Arbeitsausfall, der im Rahmen dieser 
Arbeitszeitschwankungen nicht mehr ausgeglichen werden kann, als 
nicht vermeidbar. 

§ 171 Betriebliche Voraussetzungen
Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn in dem Betrieb 
mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt ist. Betrieb im Sinne der Vor
schriften über das Kurzarbeitergeld ist auch eine Betriebsabteilung. 

§ 172 Persönliche Voraussetzungen
(1) Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn 
1.	�der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung 

	 a) fortsetzt,
	 b) aus zwingenden Gründen aufnimmt oder
	 c) �im Anschluß an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhält-

nisses aufnimmt,
2.	�das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsver-
trag aufgelöst ist und
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3.	�der Arbeitnehmer nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlos-
sen ist.

(1a) Die persönlichen Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn der Ar-
beitnehmer während des Bezuges von Kurzarbeitergeld arbeitsunfä-
hig wird, solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts im 
Krankheitsfalle besteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen würde. 

(2) Ausgeschlossen sind Arbeitnehmer während der Teilnahme an ei-
ner beruflichen Weiterbildungsmaßnahme mit Bezug von Arbeitslosen
geld bei beruflicher Weiterbildung oder Übergangsgeld, wenn diese 
Leistung nicht für eine neben der Beschäftigung durchgeführte Teil-
zeitmaßnahme gezahlt wird, sowie während des Bezuges von Kran-
kengeld. 

(3) Ausgeschlossen sind Arbeitnehmer, wenn und solange sie bei einer 
Vermittlung nicht in der von der Agentur für Arbeit verlangten und 
gebotenen Weise mitwirken. Arbeitnehmer, die von einem erheblichen 
Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betroffen sind, sind in die Vermitt-
lungsbemühungen der Agentur für Arbeit einzubeziehen. Hat der Ar-
beitnehmer trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine von der Agen-
tur für Arbeit unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der 
Tätigkeit angebotene zumutbare Beschäftigung nicht angenommen 
oder nicht angetreten, ohne für sein Verhalten einen wichtigen Grund 
zu haben, sind die Vorschriften über die Sperrzeit beim Arbeitslosen-
geld entsprechend anzuwenden. 

§ 173 Anzeige
(1) Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der 
Betrieb liegt, schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige kann nur vom Arbeit-
geber oder der Betriebsvertretung erstattet werden. Der Anzeige des 
Arbeitgebers ist eine Stellungnahme der Betriebsvertretung beizufü-
gen. Mit der Anzeige sind das Vorliegen eines erheblichen Arbeitsaus-
falls und die betrieblichen Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld 
glaubhaft zu machen. 
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(2) Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an ge-
leistet, in dem die Anzeige über den Arbeitsausfall bei der Agentur für 
Arbeit eingegangen ist. Beruht der Arbeitsausfall auf einem unab-
wendbaren Ereignis, gilt die Anzeige für den entsprechenden Kalen-
dermonat als erstattet, wenn sie unverzüglich erstattet worden ist. 

(3) Die Agentur für Arbeit hat dem Anzeigenden unverzüglich einen 
schriftlichen Bescheid darüber zu erteilen, ob auf Grund der vorgetra-
genen und glaubhaft gemachten Tatsachen ein erheblicher Arbeits-
ausfall vorliegt und die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

§ 174 Kurzarbeitergeld bei Arbeitskämpfen
(1) Die Vorschriften über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosen-
geld bei Arbeitskämpfen gelten entsprechend für den Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld bei einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsausfall Folge 
eines inländischen Arbeitskampfes ist, an dem er nicht beteiligt ist. 

(2) Macht der Arbeitgeber geltend, der Arbeitsausfall sei die Folge 
eines Arbeitskampfes, so hat er dies darzulegen und glaubhaft zu 
machen. Der Erklärung ist eine Stellungnahme der Betriebsvertretung 
beizufügen. Der Arbeitgeber hat der Betriebsvertretung die für die 
Stellungnahme erforderlichen Angaben zu machen. Bei der Feststel-
lung des Sachverhalts kann die Agentur für Arbeit insbesondere auch 
Feststellungen im Betrieb treffen. 

(3) Stellt die Agentur für Arbeit fest, daß ein Arbeitsausfall entgegen 
der Erklärung des Arbeitgebers nicht Folge eines Arbeitskampfes ist, 
und liegen die Anspruchsvoraussetzungen für das Kurzarbeitergeld 
allein deshalb nicht vor, weil der Arbeitsausfall nicht unvermeidbar ist, 
wird das Kurzarbeitergeld auch insoweit geleistet, als der Arbeitneh-
mer Arbeitsentgelt (Arbeitsentgelt im Sinne des § 115 des Zehnten 
Buches) tatsächlich nicht erhält. Bei der Feststellung nach Satz 1 hat 
die Agentur für Arbeit auch die wirtschaftliche Vertretbarkeit einer 
Fortführung der Arbeit zu berücksichtigen. Hat der Arbeitgeber das 
Arbeitsentgelt trotz des Rechtsübergangs mit befreiender Wirkung an 
den Arbeitnehmer oder an einen Dritten gezahlt, hat der Empfänger 
des Kurzarbeitergelds dieses insoweit zu erstatten. 
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§ 175 Saison-Kurzarbeitergeld
(1) Arbeitnehmer haben in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. März 
(Schlechtwetterzeit) Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld, wenn 
1.	�sie in einem Betrieb beschäftigt sind, der dem Baugewerbe oder ei-
nem Wirtschaftszweig angehört, der von saisonbedingtem Arbeits-
ausfall betroffen ist,

2.	�der Arbeitsausfall erheblich ist,
3.	�die betrieblichen Voraussetzungen des § 171 sowie die persönli-
chen Voraussetzungen des § 172 erfüllt sind und

4.	�der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit nach § 173 angezeigt 
worden ist.

(2) Ein Betrieb des Baugewerbes ist ein Betrieb, der gewerblich über-
wiegend Bauleistungen auf dem Baumarkt erbringt. Bauleistungen 
sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhal-
tung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Betriebe, 
die überwiegend Bauvorrichtungen, Baumaschinen, Baugeräte oder 
sonstige Baubetriebsmittel ohne Personal Betrieben des Baugewerbes 
gewerblich zur Verfügung stellen oder überwiegend Baustoffe oder 
Bauteile für den Markt herstellen, sowie Betriebe, die Betonentlade-
geräte gewerblich zur Verfügung stellen, sind nicht Betriebe im Sinne 
des Satzes 1. 

(3) Erbringen Betriebe Bauleistungen auf dem Baumarkt, wird vermu-
tet, dass sie Betriebe des Baugewerbes im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 
sind. Satz 1 gilt nicht, wenn gegenüber der Bundesagentur nachge-
wiesen wird, dass Bauleistungen arbeitszeitlich nicht überwiegen. 

(4) Ein Wirtschaftszweig ist von saisonbedingtem Arbeitsausfall be-
troffen, wenn der Arbeitsausfall regelmäßig in der Schlechtwetterzeit 
auf Grund witterungsbedingter oder wirtschaftlicher Ursachen ein-
tritt. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt. Die Festlegung 
von Wirtschaftszweigen nach Absatz 1 Nr. 1, deren Betriebe von sai-
sonbedingtem Arbeitsausfall betroffen sind, erfolgt im Einvernehmen 
mit den in den jeweiligen Branchen maßgeblichen Tarifvertragspartei-
en und kann erstmals zum 1. November 2008 erfolgen. 
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(5) Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn er auf wirtschaftlichen oder 
witterungsbedingten Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis 
beruht, vorübergehend und nicht vermeidbar ist. Als nicht vermeidbar 
gilt auch ein Arbeitsausfall, der überwiegend branchenüblich, betriebs
üblich oder saisonbedingt ist. Wurden seit der letzten Schlechtwetter-
zeit Arbeitszeitguthaben, die nicht mindestens ein Jahr bestanden ha-
ben, zu anderen Zwecken als zum Ausgleich für einen verstetigten 
Monatslohn, bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall oder der Frei-
stellung zum Zwecke der Qualifizierung aufgelöst, gelten im Umfang 
der aufgelösten Arbeitszeitguthaben Arbeitsausfälle als vermeidbar. 

(6) Witterungsbedingter Arbeitsausfall liegt vor, wenn 
1.	�dieser ausschließlich durch zwingende Witterungsgründe verur-
sacht ist und

2.	�an einem Arbeitstag mindestens eine Stunde der regelmäßigen be-
trieblichen Arbeitszeit ausfällt (Ausfalltag).

Zwingende Witterungsgründe im Sinne von Satz 1 Nr. 1 liegen nur 
vor, wenn atmosphärische Einwirkungen (insbesondere Regen, Schnee, 
Frost) oder deren Folgewirkungen die Fortführung der Arbeiten tech-
nisch unmöglich, wirtschaftlich unvertretbar oder für die Arbeitneh-
mer unzumutbar machen. Der Arbeitsausfall ist nicht ausschließlich 
durch zwingende Witterungsgründe verursacht, wenn er durch Be-
achtung der besonderen arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an 
witterungsabhängige Arbeitsplätze vermieden werden kann. 

(7) Eine Anzeige nach § 173 ist nicht erforderlich, wenn der Arbeits-
ausfall ausschließlich auf unmittelbar witterungsbedingten Gründen 
beruht. 

(8) Die weiteren Vorschriften über das Kurzarbeitergeld finden An-
wendung. 

§ 175a Ergänzende Leistungen
(1) Arbeitnehmer haben Anspruch auf Wintergeld als Zuschuss-Win-
tergeld und Mehraufwands-Wintergeld und Arbeitgeber haben An-
spruch auf Erstattung der von ihnen zu tragenden Beiträge zur Sozial-
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versicherung, soweit für diese Zwecke Mittel durch eine Umlage 
aufgebracht werden. 

(2) Zuschuss-Wintergeld wird in Höhe von bis zu 2,50 Euro je ausge-
fallener Arbeitsstunde gewährt, wenn zu deren Ausgleich Arbeitszeit-
guthaben aufgelöst und die Inanspruchnahme des Saison-Kurzarbei-
tergeldes vermieden wird. 

(3) Mehraufwands-Wintergeld wird in Höhe von 1,00 Euro für jede in 
der Zeit vom 15. Dezember bis zum letzten Kalendertag des Monats 
Februar geleistete berücksichtigungsfähige Arbeitsstunde an Arbeit-
nehmer gewährt, die auf einem witterungsabhängigen Arbeitsplatz 
beschäftigt sind. Berücksichtigungsfähig sind im Dezember bis zu 90, 
im Januar und Februar jeweils bis zu 180 Arbeitsstunden. 

(4) Die von den Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur Sozial-
versicherung für Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld werden auf 
Antrag erstattet. 

(5) Absatz 1 bis 4 gilt im Baugewerbe ausschließlich für solche Arbeit-
nehmer, deren Arbeitsverhältnis in der Schlechtwetterzeit nicht aus 
witterungsbedingten Gründen gekündigt werden kann. 

§ 175b Wirkungsforschung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Wirkun-
gen des Saison-Kurzarbeitergeldes und damit einhergehender ergän-
zender Leistungen in den Förderperioden 2006/2007 und 2007/2008 
und berichtet hierüber dem Bundestag. Die Untersuchung soll insbe-
sondere die Wirkungen auf den Arbeitsmarkt und die finanziellen 
Auswirkungen für die Arbeitslosenversicherung und den Bundeshaus-
halt betrachten. 

§ 176 Kurzarbeitergeld für Heimarbeiter
(1) Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben auch Heimarbeiter, wenn sie 
ihren Lebensunterhalt ausschließlich oder weitaus überwiegend aus 
dem Beschäftigungsverhältnis als Heimarbeiter beziehen und soweit 
nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist. 
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(2) Eine versicherungspflichtige Beschäftigung als Heimarbeiter gilt 
während des Entgeltausfalls als fortbestehend, solange der Auftrag-
geber bereit ist, dem Heimarbeiter so bald wie möglich Aufträge in 
dem vor Eintritt der Kurzarbeit üblichen Umfang zu erteilen, und so-
lange der Heimarbeiter bereit ist, solche Aufträge zu übernehmen. 

(3) An die Stelle der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer treten die 
für den Auftraggeber beschäftigten Heimarbeiter. Im übrigen tritt an 
die Stelle des erheblichen Arbeitsausfalls mit Entgeltausfall der erheb-
liche Entgeltausfall und an die Stelle des Betriebes und des Arbeitge-
bers der Auftraggeber; Auftraggeber kann ein Gewerbetreibender 
oder ein Zwischenmeister sein. Ein Entgeltausfall ist erheblich, wenn 
das Entgelt des Heimarbeiters im Anspruchszeitraum um mehr als 
zwanzig Prozent gegenüber dem durchschnittlichen monatlichen 
Bruttoentgelt der letzten sechs Kalendermonate vermindert ist. 

§ 177 Dauer
(1) Kurzarbeitergeld wird für den Arbeitsausfall während der Bezugs-
frist geleistet. Die Bezugsfrist gilt einheitlich für alle in einem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer. Sie beginnt mit dem ersten Kalendermo-
nat, für den in einem Betrieb Kurzarbeitergeld gezahlt wird, und be-
trägt längstens sechs Monate.* 

(2) Wird innerhalb der Bezugsfrist für einen zusammenhängenden 
Zeitraum von mindestens einem Monat Kurzarbeitergeld nicht geleis-
tet, verlängert sich die Bezugsfrist um diesen Zeitraum. 

*	 �Auszug aus der Verordnung über die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld vom 8. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I, S. 2332):

	 § 1 Bezugsfrist
	 �Die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld wird bei Arbeitnehmern, deren Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld bis zum 31. Dezember 2009 entstanden ist, über die Bezugsfrist nach § 177 
Abs. 1 Satz 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch hinaus auf 18 Monate verlängert.

	 �Anmerkung: Die Bezugsdauer von Kurzarbeit wird von derzeit 18 auf 24 Monate verlän-
gert. Arbeitgebern werden zudem nach sechs Monaten Kurzarbeit die Sozialversiche-
rungsbeiträge von der Bundesagentur für Arbeit erstattet (Quelle: Pressemitteilung der 
Bundesregierung vom 29. April 2009).
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(3) Sind seit dem letzten Kalendermonat, für den Kurzarbeitergeld ge-
leistet worden ist, drei Monate vergangen und liegen die Anspruchs-
voraussetzungen erneut vor, beginnt eine neue Bezugsfrist. 

(4) Saison-Kurzarbeitergeld wird abweichend von den Absätzen 1 bis 
3 für die Dauer des Arbeitsausfalls während der Schlechtwetterzeit 
geleistet. Zeiten des Bezuges von Saison-Kurzarbeitergeld werden 
nicht auf die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld angerechnet. Sie gel-
ten nicht als Zeiten der Unterbrechung im Sinne des Absatzes 3. 

§ 178 Höhe
Das Kurzarbeitergeld beträgt 
1.	�für Arbeitnehmer, die beim Arbeitslosengeld die Voraussetzungen 
für den erhöhten Leistungssatz erfüllen würden, 67 Prozent,

2.	�für die übrigen Arbeitnehmer 60 Prozent
der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum. 

§ 179 Nettoentgeltdifferenz
(1) Die Nettoentgeltdifferenz entspricht dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen 
1.	dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt und
2.	dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Istentgelt.
Sollentgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer ohne 	
den Arbeitsausfall und vermindert um Entgelt für Mehrarbeit in dem 
Anspruchszeitraum erzielt hätte. Istentgelt ist das in dem Anspruchs-
zeitraum tatsächlich erzielte Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitnehmers zu-
züglich aller ihm zustehenden Entgeltanteile. Bei der Ermittlung von Soll
entgelt und Istentgelt bleibt Arbeitsentgelt, das einmalig gezahlt wird, 
außer Betracht. Sollentgelt und Istentgelt sind auf den nächsten durch 
20 teilbaren Euro-Betrag zu runden. Die Vorschriften beim Arbeitslosen-
geld über die Berechnung des Leistungsentgelts gelten mit Ausnahme 
der Regelungen über den Zeitpunkt der Zuordnung der Lohnsteuerklas-
sen und den Steuerklassenwechsel für die Berechnung der pauschalier-
ten Nettoarbeitsentgelte beim Kurzarbeitergeld entsprechend.
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(2) Erzielt der Arbeitnehmer aus anderen als wirtschaftlichen Gründen 
kein Arbeitsentgelt, ist das Istentgelt um den Betrag zu erhöhen, um 
den das Arbeitsentgelt aus diesen Gründen gemindert ist. Arbeitsent-
gelt, das unter Anrechnung des Kurzarbeitergeldes gezahlt wird, 
bleibt bei der Berechnung des Istentgelts außer Betracht. 

(3) Erzielt der Arbeitnehmer für Zeiten des Arbeitsausfalls ein Entgelt 
aus einer anderen während des Bezuges von Kurzarbeitergeld aufge-
nommenen Beschäftigung, selbständigen Tätigkeit oder Tätigkeit als 
mithelfender Familienangehöriger, ist das Istentgelt um dieses Entgelt 
zu erhöhen. 

(4) Läßt sich das Sollentgelt eines Arbeitnehmers in dem Anspruchs-
zeitraum nicht hinreichend bestimmt feststellen, ist als Sollentgelt das 
Arbeitsentgelt maßgebend, das der Arbeitnehmer in den letzten drei 
abgerechneten Kalendermonaten vor Beginn des Arbeitsausfalls, ver-
mindert um Entgelt für Mehrarbeit, in dem Betrieb durchschnittlich 
erzielt hat. Ist eine Berechnung nach Satz 1 nicht möglich, ist das 
durchschnittliche Sollentgelt eines vergleichbaren Arbeitnehmers zu-
grunde zu legen. Änderungen der Grundlage für die Berechnung des 
Arbeitsentgelts sind zu berücksichtigen, wenn und solange sie auch 
während des Arbeitsausfalls wirksam sind. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Heimarbeiter mit der Maßgabe, daß 
als Sollentgelt das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt der letzten 
sechs abgerechneten Kalendermonate vor Beginn des Entgeltausfalls 
zugrunde zu legen ist. War der Heimarbeiter noch nicht sechs Kalen-
dermonate für den Auftraggeber tätig, so ist das in der kürzeren Zeit 
erzielte Arbeitsentgelt maßgebend.

§ 180 Anwendung anderer Vorschriften
Die Vorschriften über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
bei Sperrzeiten bei Meldeversäumnis und Zusammentreffen mit ande-
ren Sozialleistungen gelten für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
entsprechend. Die Vorschriften über das Ruhen des Anspruchs bei Zu-
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sammentreffen mit anderen Sozialleistungen gelten jedoch nur für die 
Fälle, in denen eine Altersrente als Vollrente zuerkannt ist. 

§ 181 Verfügung über das Kurzarbeitergeld
(1) Die Vorschrift des § 48 des Ersten Buches zur Auszahlung von Leis-
tungen bei Verletzung der Unterhaltspflicht ist auf das Kurzarbeiter-
geld nicht anzuwenden. 

(2) Für die Zwangsvollstreckung in den Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
gilt der Arbeitgeber als Drittschuldner. Die Abtretung oder Verpfän-
dung des Anspruchs ist nur wirksam, wenn der Gläubiger sie dem Ar-
beitgeber anzeigt. 

(3) Hat ein Arbeitgeber oder eine von ihm bestellte Person durch eine 
der in § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches bezeichneten Handlun-
gen bewirkt, daß Kurzarbeitergeld zu Unrecht geleistet worden ist, so 
ist der zu Unrecht geleistete Betrag vom Arbeitgeber zu ersetzen. Sind 
die zu Unrecht geleisteten Beträge sowohl vom Arbeitgeber zu erset-
zen als auch vom Bezieher der Leistung zu erstatten, so haften beide 
als Gesamtschuldner. 

(4) Wird über das Vermögen eines Arbeitgebers, der von der Bundes-
agentur Beträge zur Auszahlung an die Arbeitnehmer erhalten hat, 
diese aber noch nicht ausgezahlt hat, das Insolvenzverfahren eröffnet, 
so kann die Bundesagentur diese Beträge als Insolvenzgläubiger zu-
rückverlangen. 

§ 182 Verordnungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 
1.	�jeweils für ein Kalenderjahr die für die Berechnung des Kurzarbei-
tergeldes maßgeblichen pauschalierten monatlichen Nettoarbeits-
entgelte festzulegen,

2.	(weggefallen)
3.	�die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld über die gesetzliche Be-
zugsfrist hinaus 
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	 �a) �bis zur Dauer von zwölf Monaten zu verlängern, wenn in be-
stimmten Wirtschaftszweigen oder Bezirken außergewöhnliche 
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt vorliegen und

	 �b) �bis zur Dauer von 24 Monaten zu verlängern, wenn außerge
wöhnliche Verhältnisse auf dem gesamten Arbeitsmarkt vorlie-
gen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Wirtschaftszweige nach § 175 Abs. 1 	
Nr. 1, deren Betriebe dem Baugewerbe zuzuordnen sind, festzulegen. 
In der Regel sollen hierbei der fachliche Geltungsbereich tarifvertrag
licher Regelungen berücksichtigt und die Tarifvertragsparteien des 
Baugewerbes vorher angehört werden. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, 
auf Grundlage von Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien durch 
Rechtsverordnung festzulegen, ob, in welcher Höhe und für welche 
Arbeitnehmer die ergänzenden Leistungen nach § 175a Abs. 2 bis 4 
in den Zweigen des Baugewerbes und den einzelnen Wirtschaftszwei-
gen erbracht werden. 

(4) Bei den Festlegungen nach Absatz 2 und 3 ist zu berücksichtigen, 
ob dies voraussichtlich in besonderem Maße dazu beiträgt, die wirt-
schaftliche Tätigkeit in der Schlechtwetterzeit zu beleben oder die Be-
schäftigungsverhältnisse der von saisonbedingten Arbeitsausfällen 
betroffenen Arbeitnehmer zu stabilisieren. 

§ 183 Anspruch
(1) Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn sie im In-
land beschäftigt waren und bei 
1.	�Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen ihres Ar-
beitgebers,

2.	�Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse oder

3.	�vollständiger Beendigung der Betriebstätigkeit im Inland, wenn ein 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht gestellt wor-
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den ist und ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse 
nicht in Betracht kommt,

(Insolvenzereignis) für die vorausgehenden drei Monate des Arbeits-
verhältnisses noch Ansprüche auf Arbeitsentgelt haben. Ein ausländi-
sches Insolvenzereignis begründet einen Anspruch auf Insolvenzgeld 
für im Inland beschäftigte Arbeitnehmer. Zu den Ansprüchen auf Ar-
beitsentgelt gehören alle Ansprüche auf Bezüge aus dem Arbeitsver-
hältnis. Als Arbeitsentgelt für Zeiten, in denen auch während der Frei-
stellung eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht (§ 7 Abs. 1a 
Viertes Buch), gilt der auf Grund der schriftlichen Vereinbarung zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts im jeweiligen Zeitraum bestimmte 
Betrag. Hat der Arbeitnehmer einen Teil seines Arbeitsentgelts gemäß 
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Betriebsrentengesetzes umgewandelt und wird 
dieser Entgeltteil in den Durchführungswegen Pensionsfonds, Pensi-
onskasse oder Direktversicherung verwendet, gilt, soweit der Arbeit-
geber keine Beiträge an den Versorgungsträger abgeführt hat, für die 
Berechnung des Insolvenzgeldes die Entgeltumwandlung als nicht 
vereinbart. 

(2) Hat ein Arbeitnehmer in Unkenntnis eines Insolvenzereignisses 
weitergearbeitet oder die Arbeit aufgenommen, besteht der An-
spruch für die dem Tag der Kenntnisnahme vorausgehenden drei Mo-
nate des Arbeitsverhältnisses. 

(3) Anspruch auf Insolvenzgeld hat auch der Erbe des Arbeitnehmers. 

(4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Beschluß des Insolvenzge-
richts über die Abweisung des Antrags auf Insolvenzeröffnung man-
gels Masse dem Betriebsrat oder, wenn ein Betriebsrat nicht besteht, 
den Arbeitnehmern unverzüglich bekanntzugeben. 

§ 184 Anspruchsausschluß
(1) Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Insolvenzgeld für An-
sprüche auf Arbeitsentgelt, die 
1.	�er wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder für die Zeit 
nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat,
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2.	�er durch eine nach der Insolvenzordnung angefochtene Rechts-
handlung oder eine Rechtshandlung erworben hat, die im Falle der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens anfechtbar wäre oder

3.	�der Insolvenzverwalter wegen eines Rechts zur Leistungsverweige-
rung nicht erfüllt.

(2) Soweit Insolvenzgeld auf Grund eines für das Insolvenzgeld ausge-
schlossenen Anspruchs auf Arbeitsentgelt erbracht worden ist, ist es 
zu erstatten. 

§ 185 Höhe
(1) Insolvenzgeld wird in Höhe des Nettoarbeitsentgelts geleistet, das 
sich ergibt, wenn das auf die monatliche Beitragsbemessungsgrenze 
(§ 341 Abs. 4) begrenzte Bruttoarbeitsentgelt um die gesetzlichen Ab-
züge vermindert wird. 

(2) Ist der Arbeitnehmer 
1.	�im Inland einkommensteuerpflichtig, ohne daß Steuern durch Ab-
zug vom Arbeitsentgelt erhoben werden oder

2.	�im Inland nicht einkommensteuerpflichtig und unterliegt das Insol-
venzgeld nach den für ihn maßgebenden Vorschriften nicht der 
Steuer,

ist das Arbeitsentgelt um die Steuern zu vermindern, die bei Einkom-
mensteuerpflicht im Inland durch Abzug vom Arbeitsentgelt erhoben 
würden. 

§ 186 Vorschuß
Die Agentur für Arbeit kann einen Vorschuß auf das Insolvenzgeld er-
bringen, wenn 
1.	�die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Ar-
beitgebers beantragt ist,

2.	�das Arbeitsverhältnis beendet ist und
3.	�die Voraussetzungen für den Anspruch auf Insolvenzgeld mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit erfüllt werden.

Die Agentur für Arbeit bestimmt die Höhe des Vorschusses nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Der Vorschuß ist auf das Insolvenzgeld an-
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zurechnen. Er ist zu erstatten, soweit ein Anspruch auf Insolvenzgeld 
nicht oder nur in geringerer Höhe zuerkannt wird. 

§ 187 Anspruchsübergang
Ansprüche auf Arbeitsentgelt, die einen Anspruch auf Insolvenzgeld 
begründen, gehen mit dem Antrag auf Insolvenzgeld auf die Bundes-
agentur über. § 183 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend. Die gegen den 
Arbeitnehmer begründete Anfechtung nach der Insolvenzordnung 
findet gegen die Bundesagentur statt. 

§ 188 Verfügungen über das Arbeitsentgelt
(1) Soweit der Arbeitnehmer vor seinem Antrag auf Insolvenzgeld An-
sprüche auf Arbeitsentgelt einem Dritten übertragen hat, steht der 
Anspruch auf Insolvenzgeld diesem zu. 

(2) Von einer vor dem Antrag auf Insolvenzgeld vorgenommenen 
Pfändung oder Verpfändung des Anspruchs auf Arbeitsentgelt wird 
auch der Anspruch auf Insolvenzgeld erfaßt. 

(3) Die an den Ansprüchen auf Arbeitsentgelt bestehenden Pfand-
rechte erlöschen, wenn die Ansprüche auf die Bundesagentur überge-
gangen sind und sie Insolvenzgeld an den Berechtigten erbracht hat. 

(4) Der neue Gläubiger oder Pfandgläubiger hat keinen Anspruch auf 
Insolvenzgeld für Ansprüche auf Arbeitsentgelt, die ihm vor dem In-
solvenzereignis ohne Zustimmung der Agentur für Arbeit zur Vorfi-
nanzierung der Arbeitsentgelte übertragen oder verpfändet wurden. 
Die Agentur für Arbeit darf der Übertragung oder Verpfändung nur 
zustimmen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß durch 
die Vorfinanzierung der Arbeitsentgelte ein erheblicher Teil der Ar-
beitsplätze erhalten bleibt. 

§ 189 Verfügungen über das Insolvenzgeld
Nachdem das Insolvenzgeld beantragt worden ist, kann der Anspruch 
auf Insolvenzgeld wie Arbeitseinkommen gepfändet, verpfändet oder 
übertragen werden. Eine Pfändung des Anspruchs vor diesem Zeit-
punkt wird erst mit dem Antrag wirksam. 
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§ 189a Datenaustausch und Datenübermittlung
(1) Ist der insolvente Arbeitgeber auch in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union tätig, teilt die Bundesagentur dem zuständi-
gen ausländischen Träger von Leistungen bei Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers das Insolvenzereignis und die im Zusammenhang mit der 
Erbringung von Insolvenzgeld getroffenen Entscheidungen mit, so-
weit dies für dessen Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. Über-
mittelt ein ausländischer Träger der Bundesagentur entsprechende 
Daten, darf sie diese Daten zum Zwecke der Erbringung von Insolvenz
geld nutzen. 

(2) Die Bundesagentur ist berechtigt, Daten über geleistetes Insolvenz
geld für jeden Empfänger durch Datenfernübertragung an die in 	
§ 32b Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes bezeichnete Übermitt-
lungsstelle der Finanzverwaltung zu übermitteln.

§ 216a Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen
(1) Die Teilnahme von Arbeitnehmern, die auf Grund von Betriebsän-
derungen oder im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbil-
dungsverhältnisses von Arbeitslosigkeit bedroht sind, an Transfermaß-
nahmen wird gefördert, wenn 
1.	�die Maßnahme von einem Dritten durchgeführt wird,
2.	�die vorgesehene Maßnahme der Eingliederung der Arbeitnehmer 
in den Arbeitsmarkt dienen soll,

3.	die Durchführung der Maßnahme gesichert ist und
4.	ein System zur Sicherung der Qualität angewendet wird.
Transfermaßnahmen sind alle Maßnahmen zur Eingliederung von Ar-
beitnehmern in den Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich Arbeit-
geber angemessen beteiligen. Als Betriebsänderungen im Sinne des 
Satzes 1 gelten Betriebsänderungen im Sinne des § 111 des Betriebs
verfassungsgesetzes unabhängig von der Unternehmensgröße und 
der Anwendbarkeit des Betriebsverfassungsgesetzes im jeweiligen 
Betrieb. 
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(2) Die Förderung wird als Zuschuss gewährt. Der Zuschuss beträgt 	
50 Prozent der aufzuwendenden Maßnahmekosten, jedoch höchs-
tens 2.500 Euro je gefördertem Arbeitnehmer. 

(3) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahme dazu 
dient, den Arbeitnehmer auf eine Anschlussbeschäftigung im gleichen 
Betrieb oder in einem anderen Betrieb des gleichen Unternehmens 
oder, falls das Unternehmen einem Konzern angehört, in einem Be-
trieb eines anderen Konzernunternehmens des Konzerns vorzuberei-
ten. Durch die Förderung darf der Arbeitgeber nicht von bestehenden 
Verpflichtungen entlastet werden. Von der Förderung ausgeschlossen 
sind Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes mit Ausnahme der Be-
schäftigten von Unternehmen, die in selbständiger Rechtsform er-
werbswirtschaftlich betrieben werden. 

(4) Die Agenturen für Arbeit beraten die Betriebsparteien über die För-
dermöglichkeiten nach Absatz 1 auf Verlangen im Vorfeld der Ent-
scheidung über die Einführung von Transfermaßnahmen, insbeson
dere auch im Rahmen von Sozialplanverhandlungen nach § 112 des 
Betriebsverfassungsgesetzes. 

(5) Während der Teilnahme an Transfermaßnahmen sind andere Leis-
tungen der aktiven Arbeitsförderung mit gleichartiger Zielsetzung 
ausgeschlossen. 

§ 216b Transferkurzarbeitergeld
(1) Zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung ihrer Ver-
mittlungsaussichten haben Arbeitnehmer Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld zur Förderung der Eingliederung bei betrieblichen Restrukturie-
rungen (Transferkurzarbeitergeld), wenn 
1.	�und solange sie von einem dauerhaften unvermeidbaren Arbeits-
ausfall mit Entgeltausfall betroffen sind,

2.	die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,
3.	�die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und
4.	�der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt 
worden ist.
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(2) Ein dauerhafter Arbeitsausfall liegt vor, wenn infolge einer Betriebs
änderung im Sinne des § 216a Abs. 1 Satz 3 die Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die Arbeitnehmer nicht nur vorübergehend entfallen. 

(3) Die betrieblichen Voraussetzungen für die Gewährung von Trans
ferkurzarbeitergeld sind erfüllt, wenn 
1.	�in einem Betrieb Personalanpassungsmaßnahmen auf Grund einer 
Betriebsänderung durchgeführt und

2.	�die von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer zur Vermeidung 
von Entlassungen und zur Verbesserung ihrer Eingliederungschan-
cen in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit zusam-
mengefasst werden.

(4) Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn der Arbeit-
nehmer 
1.	von Arbeitslosigkeit bedroht ist,
2.	�nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige 	
Beschäftigung 

	 a) 	 fortsetzt oder
	 b)	 �im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungs

verhältnisses aufnimmt,
3.	nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist und
4.	�vor der Überleitung in die betriebsorganisatorisch eigenständige 
Einheit aus Anlass der Betriebsänderung an einer arbeitsmarktlich 
zweckmäßigen Maßnahme zur Feststellung der Eingliederungsaus-
sichten teilgenommen hat; können in berechtigten Ausnahme
fällen trotz Mithilfe der Agentur für Arbeit die notwendigen Fest-
stellungsmaßnahmen nicht rechtzeitig durchgeführt werden, sind 
diese im unmittelbaren Anschluss an die Überleitung innerhalb ei-
nes Monats nachzuholen.

§ 172 Abs. 1a bis 3 gilt entsprechend. 

(5) Für die Anzeige des Arbeitsausfalls gilt § 173 Abs. 1, 2 Satz 1 und 
Abs. 3 entsprechend. Die Anzeige über den Arbeitsausfall hat bei der 
Agentur für Arbeit zu erfolgen, in deren Bezirk der personalabgebende 
Betrieb seinen Sitz hat. § 216a Abs. 4 gilt entsprechend. 
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(6) Während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld hat der 	
Arbeitgeber den geförderten Arbeitnehmern Vermittlungsvorschlä-
ge zu unterbreiten. Hat die Maßnahme zur Feststellung der Einglie-
derungsaussichten ergeben, dass Arbeitnehmer Qualifizierungsde
fizite aufweisen, soll der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Eingliederungsaussichten anbieten. Als geeig-	
nete Maßnahme gilt auch eine zeitlich begrenzte, längstens sechs 	
Monate dauernde Beschäftigung zum Zwecke der Qualifizierung bei 
einem anderen Arbeitgeber. Nimmt der Arbeitnehmer während 	
seiner Beschäftigung in einer betriebsorganisatorisch eigenstän
digen Einheit an einer Qualifizierungsmaßnahme teil, die das Ziel der 
anschließenden Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber hat, 
steht bei Nichterreichung dieses Zieles die Rückkehr des Arbeitneh-
mers in den bisherigen Betrieb seinem Anspruch auf Transferkurz
arbeitergeld nicht entgegen. 

(7) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die Arbeitnehmer nur 	
vorübergehend in der betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit 
zusammengefasst werden, um anschließend einen anderen Arbeits-
platz in dem gleichen oder einem anderen Betrieb des Unternehmens 
oder, falls das Unternehmen einem Konzern angehört, in einem Be-
trieb eines anderen Konzernunternehmens des Konzerns zu besetzen. 
§ 216a Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(8) Die Bezugsfrist für das Transferkurzarbeitergeld beträgt längstens 
zwölf Monate. 

(9) Der Arbeitgeber hat der Agentur für Arbeit jeweils zum Stichtag 
30. Juni und 31. Dezember eines Jahres unverzüglich Daten über die 
Struktur der betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit, die Zahl 
der darin zusammengefassten Arbeitnehmer sowie Angaben über die 
Altersstruktur und die Integrationsquote der Bezieher von Transfer-
kurzarbeitergeld zuzuleiten. 

(10) Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, finden die für das Kurz-
arbeitergeld geltenden Vorschriften mit Ausnahme der ersten beiden 
Titel und des § 182 Nr. 3 Anwendung.
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§ 421t Sonderregelungen zu Kurzarbeitergeld,  
Qualifizierung und Arbeitslosengeld

(1) Kurzarbeitergeld nach § 169 wird bis zum 31. Dezember 2010 mit 
folgenden Maßgaben geleistet:
1.	�dem Arbeitgeber werden auf Antrag 50 Prozent der von ihm allein 
zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung in pauschalierter 
Form erstattet;

2.	�für Zeiten der Teilnahme eines vom Arbeitsausfall betroffenen Ar-
beitnehmers an einer berücksichtigungsfähigen beruflichen Qualifi-
zierungsmaßnahme, bei der die Teilnahme nicht der Rückkehr zur 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit oder der Erhöhung der 
Arbeitszeit entgegensteht, werden dem Arbeitgeber die von ihm 
allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung für den jeweili-
gen Kalendermonat auf Antrag in voller Höhe in pauschalierter 
Form erstattet, wenn der zeitliche Umfang der Qualifizierungsmaß-
nahme mindestens 50 Prozent der Ausfallzeit beträgt. Berücksichti-
gungsfähig sind alle beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, die 
mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Nicht öffentlich geför-
derte Qualifizierungsmaßnahmen sind berücksichtigungsfähig, 
wenn ihre Durchführung weder im ausschließlichen oder erkenn-
bar überwiegenden Interesse des Unternehmens liegt noch der Ar-
beitgeber gesetzlich zur Durchführung verpflichtet ist.

Für die Pauschalierung wird die Sozialversicherungspauschale nach 	
§ 133 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 abzüglich des Beitrages zur Arbeits-
förderung zu Grunde gelegt.

(2) Kurzarbeitergeld nach § 169 und Saison-Kurzarbeitergeld nach § 175 
werden bis zum 31. Dezember 2010 mit folgenden Maßgaben geleistet:
1.	�neben den in § 170 Absatz 1 Nummer 4 genannten Voraussetzun-
gen ist ein Arbeitsausfall auch dann erheblich, wenn im jeweiligen 
Kalendermonat weniger als ein Drittel der in dem Betrieb beschäf-
tigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall betroffen ist, soweit 
dieser jeweils mehr als 10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts 
betrifft,
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2.	�§ 170 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 gilt nicht für den Fall negativer 
Arbeitszeitsalden,

3.	�bei der Berechnung der Nettoentgeltdifferenz nach § 179 Absatz 1 
bleiben auf Grund von kollektivrechtlichen Beschäftigungssiche-
rungsvereinbarungen ab dem 1. Januar 2008 durchgeführte vorü-
bergehende Änderungen der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
außer Betracht; § 179 Absatz 2 findet insoweit keine Anwendung.

(3) § 354 gilt bis zum 31. Dezember 2010 mit der Maßgabe, dass die 
Aufwendungen für die Erstattung der von den Arbeitgebern allein zu 
tragenden Beiträge zur Sozialversicherung für Bezieher von Saison-
Kurzarbeitergeld nach § 175a Absatz 4 zu 50 Prozent von der Bundes-
agentur gezahlt werden. Die Verrechnung erfolgt für alle Bezieher von 
Saisonkurzarbeitergeld zusammen, sobald die Aufwendungen nach 
Satz 1 feststehen.

(4) Abweichend von den Voraussetzungen des § 417 Satz 1 Nummer 1 
und 3 können Arbeitnehmer bei beruflicher Weiterbildung durch 
Übernahme der Weiterbildungskosten nach § 417 auch gefördert 
werden, wenn
1.	�der Erwerb des Berufsabschlusses, für den nach bundes- oder lan-
desrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens 
zwei Jahren festgelegt ist, zum Zeitpunkt der Antragstellung min-
destens vier Jahre zurückliegt und

2.	�der Arbeitnehmer in den letzten vier Jahren vor Antragstellung 
nicht an einer mit öffentlichen Mitteln geförderten beruflichen 
Weiterbildung teilgenommen hat.

(5) Abweichend von den Voraussetzungen des § 417 Satz 1 Nummer 1 
und 3 können Arbeitnehmer bei beruflicher Weiterbildung durch 
Übernahme der Weiterbildungskosten nach § 417 auch gefördert 
werden, wenn sie
1.	�in den Jahren 2007 und 2008 als Leiharbeitnehmer im Sinne des 	
§ 1 Absatz 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren und



27  Sozialgesetzbuch III

742

2.	�Arbeitslosigkeit durch Wiederaufnahme eines sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses bei demselben Verleiher im 
Sinne des § 1 Absatz 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes be-
enden.

(6) Abweichend von § 85 Absatz 2 Satz 2 ist die Dauer einer Vollzeit-
maßnahme der beruflichen Weiterbildung, die bis zum 31. Dezember 
2010 beginnt, auch dann angemessen, wenn sie nach dem Alten- 
oder Krankenpflegegesetz nicht um mindestens ein Drittel verkürzt 
werden kann. Insoweit ist § 85 Absatz 2 Satz 3 nicht anzuwenden.

(7) Bei der Ermittlung des Bemessungsentgelts ist § 131 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass für Zeiten, in denen die durchschnittliche re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit des Arbeitslosen auf Grund einer 
Beschäftigungssicherungsvereinbarung, die ab dem 1. Januar 2008 
geschlossen oder wirksam geworden ist, vermindert war, als Arbeits-
entgelt das Arbeitsentgelt zu Grunde zu legen ist, das der Arbeitslose 
ohne diese Vereinbarung und ohne Mehrarbeit erzielt hätte; insoweit 
gilt § 130 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 nicht. Satz 1 gilt für Zeiten bis 
zum 31. Dezember 2010.


